
Der Schulausschuss schlägt dem Rat vor, eine Umstellung des Mittagessenabrechnungssystems an der 
Offenen Ganztagsschule zu beschließen. In sog. Härtefällen kann auf schriftlichen Antrag der 
Erziehungsberechtigten eine Erstattung des Essengeldes in Höhe des Einkaufspreises/Essen erfolgen. 
Hierüber wird im Einzelfall entschieden.  


